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Albrecht: Ich rufe an wegen der beabsichtigten Ausreise mehrerer Russen, die da als Ab
nahmebeamte oder als irgend etwas tätig gewesen sind. Diese Russen sollten über Italien-Balkan 
und Türkei ausreisen. Nach unserer Auffassung handelt es sich dabei durchaus um Privat
personen, und wir sehen eigentlich keinen Anlass, wenigstens zur Zeit, diese Russen unbelästigt 
durch deutschbesetztes Gebiet hindurchzulassen.

Bibra: Ich bin genau im Bilde über diese Sache.
Albrecht: Die Russen sind doch noch nicht ausgereist?
Bibra: Nein, nein.
Albrecht: Sollte sich mit der Zeit eine Gelegenheit geben, von den Russen etwas zu verlangen, 

kann man es ja noch einmal prüfen.
Bibra: Ich werde es Kordt übermitteln.
Le deuxième appel est de von Bibra, Légation d ’Allemagne à Berne, à 18 h 40:
Bibra: Wenn Herr Albrecht nicht da ist, geben Sie mir den Herrn an den Apparat, der sich 

mit diesen Russensachen befasst.
(Es kommt ein Geheimrat S... in Berlin ans Telephon.)
Um 1330 hat mich Herr Albrecht angerufen, wegen dieser Russen, die hier in der Schweiz sind.

S. : Es ist ein Telegramm da wegen 30 Sovietangehörigen, Mitglieder der Einkaufskommis
sion wonach die Durchreise erlaubt ist. Das steht wohl nicht im Einklang mit dem, was Ihnen 
Albrecht gesagt hat.

Bibra: Darum telephoniere ich. Sagen Sie ihm, die Anregung sei überhaupt von der deutschen 
Regierung ausgegangen. Vor 10 Tagen hat sich die schweizerische Gesandtschaft darüber in 
Berlin unterhalten. Und da hätte das Amt gesagt, hängt diese doch einfach an. Ein russisches 
Interesse bestehe nicht. Die Russen würden die Leute wahrscheinlich fallen lassen. Es ist ein 
schweizerisches Interesse. Die Schweizer möchten die Gesellschaft gerne los sein. Allerdings 
geht der Zug ab Vichy übermorgen.

S. : Es müsste also beschleunigt geschehen.
Bibra: Der Kappeler, der Gesandtschaftsrat hätte vor 10 Tagen die Sache schon einmal ange

rührt. Und da habe man ihm einfach gesagt, aber man konnte mir nicht sagen, wer das sagte; 
Ihr schiebt sie einfach mit dem Transport von Vichy ab.

S. : Ich will es so rasch wie möglich zur Entscheidung bringen.
Bibra: Vielen Dank (E 2001 (D) 9/1).
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Le Directeur général de la Banque nationale suisse], F. Schnorf, 
au Gouverneur de la Banque royale suédoise, I. Rooth

Copie
L  Zürich, 22. Juli 1941

Empfangen Sie meinen verbindlichen Dank für Ihren Brief2 vom 28. Juni 
und die darin enthaltenen Ausführungen und Anregungen. Erfreulicherweise 
hat sich in der Zwischenzeit die Kursrelation zwischen Kronen und Schweizer
franken wieder vollständig normalisiert.

1. F. Schnorf est le Chef du troisième Département de la Direction générale, chargé notamment 
des opérations de devises étrangères. Sur la répartition des compétences au sein de la Direction 
générale de la BNS, cf. DDS, vol. 13, N° 49, note 1.
2. Non retrouvé.
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Die Tatsache, dass der USA-Dollar gegenwärtig als Ausgleichsvaluta nur 
noch in sehr beschränktem Ausmass in Betracht kommt, hat der Frage gerufen, 
auf welchem Wege die Überbrückung der Spitzenbeträge nun erfolgen soll. 
Wir konstatieren tagtäglich, in welch ausgedehntem Masse internationale Zah
lungen bisher über den Dollar geleitet wurden, sodass es ohne Zweifel nicht 
leicht sein wird, einen ebenbürtigen Ersatz zu finden. Soviel wir bis jetzt fest
stellen konnten, tra t nicht irgend eine andere Valuta an die Stelle des Dollars, 
da sich von den übrigen Währungen keine zum internationalen Zahlungsaus
gleich so gut eignet, sondern, und das scheint mir von Wichtigkeit, es ist das 
Gold, welches zum Zwecke des Spitzenausgleichs in vermehrtem Masse zu 
Ehren gezogen wird.

Wir benötigen hier ständig grosse Beträge Escudos zur Bezahlung der bedeu
tenden Importe aus Portugal. Nach einigem Hin und Her haben wir mit dem 
Banco de Portugal ein nun reibungslos funktionierendes Abkommen getrof
fen, dahingehend, dass wir für die Portugiesen Gold in Bern earmarken und sie 
uns dagegen Escudos zedieren. Mit der Earm arkung ist für uns die Verpflich
tung verbunden, das Gold auf Wunsch des Banco de Portugal auf unsere 
Kosten nach Lissabon zu senden; es bleibt aber abgemacht, dass die Abdispo- 
nierung durch die Portugiesen nicht in einem Moment anormal hoher 
Speditions- und Versicherungsspesen geschehen soll, wie es gegenwärtig der 
Fall ist. Aber auch der Banco de Portugal ergreift die Initiative und kauft gegen 
Schweizerfranken von uns Gold loco Bern. In diesem Fall ergibt sich für uns 
selbstverständlich keine Lieferungsverpflichtung für das Gold. Sollte einmal 
die Tendenz für Escudos drehen, würden wir den Portugiesen das Gold in Bern 
wiederum abnehmen und, falls der Vorrat nicht genügen sollte, uns wohl auch 
dazu bereit erklären, in Lissabon einige tausend Kilo Gold entgegenzunehmen 
mit der Verpflichtung für den Banco de Portugal, es auf seine Kosten nach 
Bern zu senden, sobald wir es wünschen.

Sie selbst haben uns, wohl um sich Schweizerfranken zu verschaffen, in der 
Zwischenzeit Gold in Bern verkauft. Ich glaube, dass auch für unsere gegensei
tigen zukünftigen Bedürfnisse Gold sich für den Spitzenausgleich am besten 
eignet. So gerne wir Ihnen gefällig sind, macht es uns aber doch Mühe, auf die 
Lieferungsverpflichtung zu verzichten für Gold, das wir in Stockholm über
nehmen würden. Dieses System hat sich unter dem Sixpartite-Abkommen ta t
sächlich recht gut bewährt. Zudem entspricht es dem normalen Goldgeschäft 
zwischen Notenbanken, da die Versendungsspesen bei der Feststellung der 
Goldpunkte immer eine Rolle spielten. Nichtsdestoweniger kann ich Ihnen 
nach Rücksprache mit meinen Kollegen mitteilen, dass wir entgegenkommend 
im Prinzip bereit wären, Gold bis zu dem von Ihnen genannten Betrag von 
20. Mill. Franken zu unserem gewohnten Ankaufspreis von Ihnen in Stock
holm oder in Berlin zu übernehmen, ohne dass für Sie die Verpflichtung damit 
verbunden wäre, die Spedition nach Bern auf Ihre eigenen Kosten vorzuneh
men. Es hat dabei die Meinung, dass Sie unter Applizierung Ihres A nkaufs
preises von s.Kr. 4726,16 per kg in der Frage der Speditionsverpflichtung Ge
genrecht halten, falls wir Schwedenkronen benötigen und für Sie Gold in Bern 
earmarken würden.

Gold in Südafrika haben wir bis heute nicht gekauft. Wir möchten aber auch
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hier nicht im voraus starr an unserem bisherigen Vorgehen festhalten und sind 
gern bereit, falls Sie später mit einer Offerte an uns gelangen sollten, diese 
Möglichkeit ebenfalls wohlwollend zu prüfen.

Zur Frage endlich, ob wir Gold in Zürich entgegennehmen, diene Ihnen, 
dass wir alles Gold in Bern konzentriert haben und in Zürich für die Über
nahme nicht eingerichtet sind.

Ich hoffe, dass durch das in Aussicht genommene System der gegenseitigen 
Goldzessionen die Aufrechterhaltung normaler Paritäten Schweden/Schweiz 
gewährleistet ist; ich stehe aber für weitere Auskünfte jederzeit sehr gern zu 
Ihrer Verfügung3.

3. Pour une statistique sur les acquisitions d ’or suédois par la BNS de 1939 à 1945, cf. DDS, 
vol. 15, annexe II du N° 444.
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C O N S E IL  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 24 juillet 19411

1151.A. Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland.

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet folgendes :

«1. Mit unserem Bericht2 vom 2. pto. gaben wir Ihnen Aufschluss über die 
in Berlin erfolgte grundsätzliche Einigung über die wichtigsten Fragen der 
deutsch-schweizerischen Wirtschaftsbeziehungen. Die seit 6 Wochen in Bern 
mit Hartnäckigkeit weiter geführten Verhandlungen haben am 18. crt. zu einer 
völligen Einigung der beiden Delegationen geführt, sodass noch am gleichen 
Tag die verschiedenen Wirtschaftsvereinbarungen3 unterzeichnet werden 
konnten. Da die neuen Vereinbarungen sich im Rahmen unserer bisherigen Be-

1. Absents: Celio, Etter et Stampfli.
2. Ce rapport du DEP est approuvé par le Conseil fédéral lors de sa séance du 6 juin 1941, 
cf. PVCFN™ 885 et 886, ainsi que le PVCF N° 970 du 20 juin  (E 1004.1 1/410). Cf. aussi les 
PVCF, non reproduits, N° 1109 du 17 juillet et N° 1151 du 24 juillet.

Sur ces négociations, cf. notamment E 7800/1/16-17.
3. K l. 947. Cf. aussi E 7110/1973/120/9 et E 7110/1973/135/51.

Avec une lettre, confidentielle et destinée à leur usage personnel, envoyée à des responsables 
de la politique économique extérieure (R. Kohli, S. Häusermann, H. Hunziker, C. Böhi, 
E. Mehnert et E. Frey), 3. H otz adresse le 19 juillet des copies des textes signés la veille en préci
sant que le Conseil fédéral les approuvera dans quelques jours et que seule une partie des docu
ments seront publiés: Die übrigen Abmachungen sind vertraulicher Natur. Insbesondere die 
Sondervereinbarung vom 18. Juli samt Anlage (einschliesslich Listen 1 und 2) sowie der Brief
wechsel zu dieser Sondervereinbarung betreffenden den Ausschluss der Warenausfuhr im Brief-
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